
BESTELLUNG 
SILVERDAT 3 FÜR KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

Lizenzgeberin: Deutsche Automobil Treuhand GmbH E-Mail DAT-Mitarbeiter:

Hellmuth-Hirth-Straße 1 

73760 Ostfildern  .................................................... 

Telefon: 0711 / 4503-140 

(nachfolgend „DAT“) 

Lizenznehmer: 

 .............................................................  Straße:  .................................................. 

PLZ / Ort:  ............................................... 

Telefon:  ................................................. 

DAT-Kundennummer:  ..................................  

E-Mail:  ................................................... 

Steuernummer/USt-IdNr.:  ............................   ................................................... 

(nachfolgend „KUNDE“) 

Ich bin bereits Kunde der DAT 

und bestelle ab dem 

................................................. 

SilverDAT 3. 

Die Rechnungsstellung der Lizenz beginnt zum 

................................................ . 

Bereits mit der DAT bestehende Vereinbarungen 

bleiben von dieser Bestellung bzw. Vereinbarung 

zu SilverDAT 3 unberührt. 

Ich bin noch kein Kunde der DAT 

und bestelle ab dem 

................................................. 

SilverDAT 3. 

Die Rechnungsstellung der Lizenz beginnt zum 

................................................ . 
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Produkte / Dienstleistungen Artikel Preise zzgl. USt. 

SilverDAT 3 Nutzungspauschale für Kfz- Sachverständige

incl. 2 User 

Diese Lizenz berechtigt zur Erstellung von bis zu 750 Gebraucht-

fahrzeugbewertungen und Reparaturkostenkalkulationen pro Jahr. 

4414 
€ 284,00 

Monatlich 

Jede weitere Gebrauchtfahrzeugbewertung und/oder Reparatur-

kostenkalkulation gem. nebenstehender Tabelle 

CED1T 

VED1T 

Menge pro 

Modul 

Preis pro 

Transaktion 

751 - 850 € 5,40 

851-950 € 4,70 

951-1.150 € 4,50 

Ab 1.151 € 4,30 

 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  

 .............................................................  
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Produkte / Dienstleistungen Artikel Preise zzgl. USt. 

SilverDAT valuateEXPERT für Kfz-Sachverständige incl. 2 User 

Diese Lizenz berechtigt zur Erstellung von bis zu 750 Gebraucht-

fahrzeugbewertungen pro Jahr. 

4415 
€ 135,00 

Monatlich 

Jede weitere Gebrauchtfahrzeugbewertung. VED1T 
€ 3,20 

Pro Transaktion 

Zusätzlich berechtigt diese Lizenz die Nutzung der 

SilverDAT calculateEXPERT zur Erstellung von Reparaturkosten-

kalkulationen. 

CED1T 
€ 8,10 

Pro Transaktion 

SilverDAT calculateEXPERT für Kfz-Sachverständige incl. 2 User 

Diese Lizenz berechtigt zur Erstellung von bis zu 185 Reparaturkos-

tenkalkulationen pro Jahr. 

4416 
€ 135,00 

Monatlich 

Jede weitere Reparaturkostenkalkulation. CED1T 
€ 8,10 

Pro Transaktion 

Zusätzlich berechtigt diese Lizenz zur Nutzung der 

SilverDAT valuateEXPERT zur Erstellung von Gebrauchtfahrzeug-

bewertungen. 

VED1T 
€ 5,30 

Pro Transaktion 

Basislizenz SilverDAT für Sachverständige  

pro Kfz-Sachverständigen-Büro bzw. Betriebsstätte als Vorausset-

zung für die SilverDAT Anwendung. 

402E 
€ 825,00 

Einmalig 

Einrichtung und Bedienereinweisung durch DAT-Mitarbeiter. 59E 
€ 650,00 

Einmalig 

Zusätzliche Userlizenzen pro Person und Betriebsstätte. ZNSD 
€ 3,50

Monatlich 

Zusätzlicher Leistungsumfang: AZT-Lack pro Lizenz CPAZT € 6,00 
Monatlich 

X 

Rückwirkende Bewertung 

Fahrzeugbewertung zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit, 

Werte verfügbar ab Oktober 2008, nur als Online Applikation. 

VID1T 
€ 9,50 

Pro Transaktion 

SilverDAT VIN-Abfrage: Fahrzeugidentifikation über die Fahrge-

stellnummer. Die VIN-Abfrage steht in allen SilverDAT-Anwendun-

gen zur Verfügung. 

418E 
€ 1,45 

pro Transaktion 

SilverDAT Mietwagenspiegel 

Nutzung als Webbasierte Online-Version. In der Lizenzgebühr sind 

jährlich 750 Transaktionen enthalten. 

RENP24 
€ 29,00 

Monatlich 

Transaktionen, die über die in der Lizenzgebühr enthaltenen 

750 Transaktionen hinausgehen. 
RENPD1T 

€ 1,30 

Pro Transaktion 

Ratenzahlung für oben bestellte wiederkehrende Lizenzgebüh-

ren. Nur gültig in Verbindung mit einem SEPA- Basislastschrift-

Mandat (siehe Anhang). 

Bei Rückbuchung einer Rate durch meine Bank wird von der DAT 

GmbH sofort die jährliche Gesamtforderung geltend gemacht und 

nach Ermessen die Nutzung von SilverDAT ggf. eingestellt. 

ZMON 
€ 7,50 

Monatlich 
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Produkte / Dienstleistungen Artikel Preise zzgl. MwSt. 

Online-Webinar SilverDAT 3 calculateEXPERT 

(Dauer: ca. 2 Stunden). 
411E 

€ 50,00 

je Teilnehmer 

Online-Webinar SilverDAT 3 valuateEXPERT 

(Dauer: ca. 2 Stunden). 
411E 

€ 50,00 

je Teilnehmer 

Allgemeines 

1. Alle jährlichen Gebühren sowie die monatlichen Lizenzgebühren für die Gebrauchtfahrzeug-Bewertung(en) sind je-

weils insgesamt jährlich im Voraus zu bezahlen. Im Jahr des Vertragsbeginns gelten für monatlich/jährlich wiederkeh-

rende Lizenzarten zeitanteilige Regelungen ab dem Monat des Vertragsabschlusses.

2. Die Bestellung gilt für unbestimmte Zeit, mindestens jedoch bis zum Ende des nächsten Kalenderjahres.

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ende eines Kalenderjahres.

3. Nicht verbrauchte Transaktionen verfallen zum Ende des Kalenderjahres und werden nicht erstattet.

4. Weitere Dienstleistungen von DAT-Mitarbeitern

Weitere Dienstleistungen werden nach Aufwand zum nachfolgenden Satz berechnet: Stunden-Verrechnungssatz pro

DAT-Mitarbeiter € 95,00 zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, Anfahrtspauschale pro Termin € 105,00

zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, angefangene Stunden werden anteilig pro Viertelstunde berech-

net. Vom Kunden zu vertretende Spesen werden gesondert in Rechnung gestellt.

5. Allgemeine Geschäftsbedingungen der DAT

Ich / Wir habe(n) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der DAT (Stand 13.06.2014) und jeweiligen Nutzungsbedingun-

gen unter www.dat.de zur Kenntnis genommen und sind mit deren Gültigkeit einverstanden. Auf Anforderung schickt

Ihnen die DAT gern einen Ausdruck der aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und jeweiligen Nutzungsbedingun-

gen zu. Nebenabreden bestehen nicht.

6. Einzugsermächtigung

Der Kunde ermächtigt die DAT widerruflich, die aus dieser Bestellung anfallenden Rechnungsbeträge bei Fälligkeit

durch beigefügtes SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen.

 ...................................................................   ..................................................................... 

Unterschriftsberechtigte Person(en) Ort / Datum / Unterschrift / Firmenstempel 
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE 

§ 1 Gültigkeitsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Deut-
schen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 
Ostfildern, gelten für alle Verträge zwischen DAT und den Kunden von 
DAT über von DAT zu erbringende Leistungen und/oder Lieferungen 
(„KUNDEN“). Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingun-
gen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, DAT stimmt diesen 
ausdrücklich zu. 

§ 2 Begriffsbestimmung

2.1. Unter „Kfz-Sachverständigenbüro“ (Kfz-SV-Büro) im Sinne des Ver-
trages ist eine räumlich abgrenzbare Einheit bzw. Betriebsstätte unter 
einer postalischen Anschrift zu verstehen. 

2.2. Unter „Kfz-Sachverständiger“ im Sinne des Vertrages ist der Inhaber 
eines Kfz-Sachverständigenbüros oder für diesen tätiger Mitarbeiter 
bzw. Freiberufler zu verstehen, welche(r) sich im Rahmen ihrer (seiner) 
regulären beruflichen Tätigkeit im Wesentlichen mit dem Erstellen von 
Wert- bzw. Schadengutachten für Kraftfahrzeuge befasst. 

§ 3 Zustandekommen des Vertrages

Die Bestellung ist ein bindendes Angebot des Kunden. Die DAT nimmt 
dieses Angebot innerhalb von drei Wochen durch Zusendung einer Auf-
tragsbestätigung an. Die vorbehaltlose Freischaltung von DAT-Produk-
ten, Leistungen oder Lieferungen seitens DAT binnen der vorgenannten 
Frist steht einer Auftragsbestätigung per Telefax oder E-Mail gleich. 

§ 4 Vertragsgegenstand / Online-System

4.1. 

Die Nutzung der DAT-Produkte setzt grundsätzlich eine Registrierung 
zum DAT-System voraus. Zugangsberechtigt zum DAT-System sind aus-
schließlich unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Sofern DAT dem 
KUNDEN den Zugang zu Daten, Systemen oder sonstigen Leistungen ge-
währt, erfolgt dies ausschließlich zu dem in diesen AGB festgelegten 
Zweck und Umfang. Bei Kenntnis davon, dass eigene Angestellte, Liefe-
ranten, Unterlieferanten oder sonstige Dritte unberechtigterweise über 
Zugänge zu DAT-Produkten verfügen, hat der KUNDE DAT unverzüglich 
zu informieren und bei Abwehrmaßnahmen in geeigneter Weise zu un-
terstützen. 

4.2. Zugangsdaten 

Von DAT verlangte Registrierungsangaben des KUNDEN müssen vollstän-
dig und wahrheitsgemäß sein. DAT weist dem KUNDEN - soweit dies für 
den Bezug bzw. die Lizenzierung des jeweiligen DAT-Produkts erforder-
lich ist - eine individuelle Kundennummer, einen individuellen Nutzer-
namen und ein Passwort zu. Erlangte Passwörter muss der KUNDE nach 
der erstmaligen Registrierung gemäß den Vorgaben von DAT ändern. Der 
KUNDE ist verpflichtet, Registrierungsangaben gegebenenfalls unverzüg-
lich eigenverantwortlich zu aktualisieren. Im Falle eines Verlustes seiner 
Zugangsdaten, wird der KUNDE dies der DAT unverzüglich mitteilen. 

4.3. Geheimhaltung 

Der KUNDE ist verpflichtet, seine Zugangsdaten und Passwörter geheim 
zu halten. 

4.4. DAT stellt die DAT-Produkte bereit und lizenziert sie gemäß dem 
geschlossenen Vertrag und den Bestimmungen dieser AGB. DAT über-
nimmt daneben keine Garantie für eine bestimmte Beschaffenheit von 
DAT-Produkten. Dies gilt auch im Hinblick auf Angaben in den jeweiligen 
Produktbeschreibungen sowie etwaigen weiteren von DAT überlassenen 
Dokumenten oder Unterlagen. 

4.5. Alle Datentransfers bzw. der Zugang zu den Daten durch den KUN-
DEN unterliegt den Sicherheitsbestimmungen bezüglich der Informati-
onsverarbeitung und Datenübermittlung, welche bei DAT und/oder den 
am Prozess beteiligten Herstellern oder Importeuren jeweils gelten. 

4.6 Die Server von DAT sind über eine komplexe Systemarchitektur mit 
dem Internet verbunden. Der Datenverkehr wird über Router, Switches, 
Loadbalancer, Firewall etc. geleitet, die jeweils eine bestimmte maxi-
male Datendurchsatzrate zulassen. Aus technischen Gründen sind bei 
Online-Nutzungen die zur Verfügung stehenden Bandbreiten für die Da-
tenübertragungsserver begrenzt. Ein erhöhtes Datenverkehrsaufkommen 
kann dazu führen, dass nicht die maximal mögliche Datendurchsatzrate 
zur Verfügung steht. Die Datendurchsatzrate wird in diesen Fällen tech-
nisch auf die verbundenen Server bzw. Nutzer verteilt. DAT sichert nicht 
die Verfügbarkeit einer bestimmten Bandbreite zu. Für die Internetan-
bindung des KUNDEN und deren Eignung und Verfügbarkeit ist der KUNDE 
allein verantwortlich. 

4.7. IT-Umgebung KUNDEN 

Der KUNDE ist verpflichtet, zur vertragsgemäßen Nutzung der DAT-Pro-
dukte auf eigene Kosten innerhalb der eigenen IT-Systemumgebung ent-
sprechende Hardware, Betriebssystemsoftware, Kommunikations- bzw. 
Internetzugänge vorzuhalten, gegebenenfalls (weiter) zu entwickeln so-
wie deren Betrieb, Pflege und Aktualisierung zu übernehmen. DAT trifft 
keine Verantwortung und Haftung, wenn die DAT-Produkte nicht wie 

vertraglich vorgesehen genutzt werden können, soweit dies darauf be-
ruht, dass der KUNDE die vorstehenden Pflichten ganz oder teilweise 
nicht erfüllt. Die Vergütungspflichten des KUNDEN bleiben in diesem Fall 
unberührt. Sämtliche Hardware, Kommunikations- bzw. Internetzugänge 
des KUNDEN dürfen sich nur und ausschließlich innerhalb des Staatsge-
bietes befinden, in dem der KUNDE seinen registrierten Sitz hat. Betreibt 
der KUNDE seine IT-Umgebung in anderen Ländern, hat er DAT darüber 
rechtzeitig zu informieren und von DAT vor Inanspruchnahme der DAT-
Produkte die schriftliche Zustimmung von DAT einzuholen. 

4.8. Dokumentation der Zugriffe auf DAT-Produkte 

DAT ist für bestimmte DAT-Produkte darauf angewiesen, die einzelnen 
Transaktionen des KUNDEN zu Abrechnungszwecken zu dokumentieren. 
DAT hat in diesen Fällen ein gesondertes Programm bzw. eine spezielle 
Funktion in DAT-Produkte aufgenommen, das Transaktionsdaten (z.B. 
Kundennummer, Benutzernamen, Transaktionsdaten, Anzahl Bewertun-
gen, Anzahl Kalkulationen, etc.) in regelmäßigen Abständen an DAT 
übermittelt. Der KUNDE ist verpflichtet, DAT eine geeignete Internet-
verbindung zu dem entsprechenden DAT-Produkt für einen Remote-Zu-
griff zur Verfügung zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, sicherzustel-
len, dass die Datenübermittlung an die DAT erfolgt, spätestens beim Up-
date. DAT nutzt die mittels des Programms generierten Transaktionsda-
ten des KUNDEN zu Abrechnungszwecken und stellt diese dem KUNDEN 
zudem im Onlineportal von DAT zur Einsicht zur Verfügung. 

4.9. In Bezug auf Service Levels gilt das Service Level Agreement. 

4.10. Fehlermeldungen 

Alle Fehler und Störungen an den DAT-Produkten hat der KUNDE DAT 
unverzüglich telefonisch und per E-Mail an die spezifische Support-
Mailadresse kundendienst@dat.de zu melden. 

4.11. Die für die Fahrzeug-Instandsetzungskalkulation notwendigen Kal-
kulationsabrufe sind mit Ausnahme der dem Mindestumsatz entspre-
chenden Menge, welche von der DAT GmbH jeweils am Jahresanfang au-
tomatisch geliefert werden, durch den Kunden separat und nach selbst 
geplantem Bedarf zu bestellen. 

§ 5 Schulung

5.1. Die DAT GmbH stellt dem Kunden eine Anwenderunterstützung in 
Form einer Online-Hilfe zur Verfügung. Die DAT führt regionale Sammel-
schulungen über die Nutzung und Anwendung der Systeme durch. Der 
Kunde und / oder seine mit dem System befassten Mitarbeiter sind zur 
Teilnahme an den Schulungen berechtigt. Ort und Zeit werden von der 
DAT rechtzeitig bekanntgegeben. 

5.2. Schulungskosten, Reisekosten und sonstige Spesen zu Schulungs-
maßnahmen trägt der Kunde. 

§ 6 Urheberrechte / Geheimhaltung

6.1. An dem DAT-System einschließlich der darin enthaltenen bzw. über 
das System zugänglichen Daten bzw. Datenbanken, Grafiken, Formula-
ren, Texten sowie der zugrundeliegenden Software und IT-Infrastruktur 
(nachfolgend „DAT-IP“) bestehen Schutzrechte, insbesondere Urheber- 
und Markenrechte, zugunsten der DAT. Der Kunde erhält für die Dauer 
des Vertrages das nicht übertragbare, nicht ausschließliche und nicht 
unterlizenzierbare Recht, dieses System zu nutzen. Eine weitergehende 
Verwendung, insbesondere eine Modifizierung, Vervielfältigung oder 
Weitergabe an Dritte (z. B. freie Mitarbeiter und andere betriebsfremde 
Personen), mit Ausnahme der Ergebnisse des Gebrauchtfahrzeug-Sys-
tems, der Fahrzeug-Instandsetzungskalkulation sowie der Abgasuntersu-
chungen, sind nicht gestattet. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur 
in Absprache mit der DAT-Geschäftsleitung aufgrund schriftlicher Ver-
einbarung möglich. Dem Kunden ist untersagt, Schutzrechtvermerke 
bzw. sonstige Rechtsinhabervermerke zu entfernen. 

6.2. Eine über diese AGB hinausgehende Nutzung von DAT-IP, insbeson-
dere von DAT-Produkten, DAT-Daten und damit gemäß den vertraglichen 
Bestimmungen erzielten Ergebnissen durch den KUNDEN ist nicht zuläs-
sig. Der KUNDE ist insbesondere nicht berechtigt, DAT-IP, insbesondere 
DAT-Produkte, DAT-Daten oder Teile hiervon sowie Entwicklungsleistun-
gen zu verkaufen, zu übertragen, zu vermieten, unterzulizenzieren, zu 
verändern, anzupassen, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu dekom-
pilieren oder in seine Komponenten zu zerlegen. Der KUNDE ist nicht 
berechtigt, derivative Produkte zu schaffen, den Quellcode anhand des 
Objekt-Codes zu ermitteln oder DAT-IP, insbesondere DAT-Produkte, 
DAT-Daten oder Elemente daraus für Zwecke zu verwenden, die nicht 
der Nutzung des jeweiligen DAT-Produkts dienen. 

6.3. Der Kunde wird seine Lizenznummer gegenüber betriebsfremden 
Personen geheim halten. Die DAT verpflichtet sich, die Lizenznummer 
des Kunden vor jeglicher Art von Missbrauch zu schützen. Die DAT ver-
pflichtet sich weiterhin zur Geheimhaltung aller Daten des Kunden, die 
dessen Zentralrechner entnommen werden können oder der DAT sonst 
wie bekannt werden. 

6.4. Diese Verpflichtungen gelten auch für die Zeit nach Vertragsende. 
Nach Vertragsende ist der Kunde nicht mehr zur Nutzung des DAT-Sys-
tems befugt. 

Deutsche Automobil Treuhand GmbH 
Bestellung SilverDAT 3 für Kfz-Sachverständige  |  Stand: 2022-12-15  S. 4 von 8



§ 7 Vergütung / Zahlungsbedingungen

7.1. Der Kunde verpflichtet sich, aufgrund der Bestellung eine Vergütung 
laut aktueller Preisliste zu zahlen. Eine entsprechende Einzugsermäch-
tigung ist zu erteilen, wenn diese auf der Vorderseite dieses Formulars 
aufgeführt ist. 

7.2. Die DAT behält sich Preisanpassungen vor. Preiserhöhungen müssen 
ihrer Höhe nach durch die Veränderung der preisbildenden Faktoren ge-
rechtfertigt sein und dem Kunden mit einer Frist von mindestens drei 
Monaten vor Inkrafttreten angezeigt werden. 

7.3. Die DAT fakturiert im Monat des Vertragsbeginnes zunächst für die 
Zeit vom Vertragsbeginn bis zum Ende des Kalenderjahres, danach je-
weils zu Beginn des Kalenderjahres für das gesamte Jahr im Voraus. Bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung erfolgt eine anteilige Rückvergütung, es 
sei denn, der Kunde hat die Vertragsbeendigung zu vertreten. 

7.4. Die Rechnungen sind mit Zugang ohne Abzug zur Zahlung fällig. Die 
Gebühren werden von dem in der Einziehungsermächtigung genannten 
Konto eingezogen. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, werden 
ab Eintritt der Fälligkeit Zinsen in Höhe von mindestens 9%-Punkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß des § 247 (1) BGB vom Kunden ge-
schuldet. 

7.5. Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungsrechte stehen dem Kun-
den nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, un-
bestritten oder von uns anerkannt sind. 

§ 8 Daten und Software der Vorlieferanten / Haftung

8.1. Die DAT haftet nicht für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit 
und / oder Verwendbarkeit der ihr von Herstellern und Importeuren von 
Kraftfahrzeugen, anderen Marktbeteiligten und ihren Vorlieferanten zur 
Verfügung gestellten Daten, Datenbanken und Software, soweit diese 
Eingang in die DAT-Produkte gefunden haben. Insbesondere haftet DAT 
nicht für die vollständige Erfassung sämtlicher Fahrzeugtypen. Im Übri-
gen wird sich DAT unter Einsatz aller zumutbar zur Verfügung stehenden 
Mittel um größtmögliche Aktualität und Vollständigkeit von Daten und 
Software bemühen. 

8.2. Die DAT GmbH haftet nur für zugesicherte Eigenschaften sowie Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit bei sich oder ihren Erfüllungsgehilfen. 

8.3. Für leichte Fahrlässigkeit haftet DAT nur, sofern eine Pflicht ver-
letzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist. Die Haftung für Datenverlust wird auf den 
typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger 
und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetre-
ten wäre. 

8.4. Die verschuldensunabhängige Haftung der DAT für bereits bei Ver-
tragsabschluss vorhandene Fehler nach § 536 a BGB wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

8.5. Die DAT sichert zu, dass es sich bei den gelieferten Gebrauchtwa-
genwerten um die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Be-
obachtungszeitraum ausgewerteten Marktdaten handelt, die im Einzel-
fall von den in der Region des Kunden erzielbaren Gebrauchtwagenprei-
sen abweichen können. Die Festlegung eines konkreten Gebrauchtwa-
genpreises ist daher im Einzelfall die alleinige Entscheidung des Kunden. 

§ 9 Verwendungsbindung für SilverDAT valuateEXPERT
und SilverDAT calculateEXPERT

9.1. Der Kunde kann die von ihm nach DAT-System ermittelten Ge-
brauchtfahrzeugpreise mit "Gebrauchtfahrzeug-Bewertung nach DAT-
System" oder ähnlich kennzeichnen. Der Kunde verpflichtet sich, die von 
ihm ermittelten Gebrauchtfahrzeugpreise nicht als "DAT-Schätzungen" 
oder "DAT-Schätzwerte" zu bezeichnen. Als "DAT-Schätzungen" oder 
"DAT-Schätzwerte" dürfen nur die Gebrauchtfahrzeuggutachten der von 
der DAT ausdrücklich als DAT-Vertragspartner anerkannten, unabhängi-
gen Kfz-Sachverständigen bezeichnet werden. 

9.2. Der Kunde wird seine Instandsetzungskalkulationen als „Kalkulation 
(Gutachten) des Kfz-Sachverständigen nach DAT-System“ oder ähnlich 
bezeichnen. 

§ 10 Vertragsdauer / Kündigung / Rest-Kalkulationsabrufe

10.1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit, mindestens aber bis zum 
Ende des der Bestellung folgenden Kalenderjahres, geschlossen. Er ist 
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Mindestlaufzeit oder eines 
folgenden Kalenderjahres kündbar. 

10.2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Dieses Recht steht beiden Parteien insbesondere dann 
zu, wenn es zu keiner Einigung über eine Preiserhöhung gemäß § 7 Abs. 
2 kommt. Dieses Recht gebührt der DAT insbesondere dann, wenn der 
Kunde gegen § 9 verstößt. 

10.3. Im Falle der Vertragsbeendigung trägt der Kunde das Risiko der 
fristgerechten Nutzung der bereits vergüteten Kalkulationsabrufe. Hat 
die DAT im Falle der außerordentlichen Kündigung die Vertragsbeendi-
gung zu vertreten, so wird der Teil der Abrufe rückvergütet, welcher 
rechnerisch anteilig auf das Restjahr entfällt. 

10.4. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

§ 11 Teilwirksamkeit, Gerichtsstand und
sonstige Bestimmungen

11.1. Sollten Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

11.2. Ergänzungen und / oder Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Bestätigung seitens der Geschäftsführung der DAT. 
Das Schriftformerfordernis gilt auch für eine Aufhebung der Schriftform 
und für einen Verzicht auf die Schriftform. 

11.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Sitz der DAT. Es gilt ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Ge-
setze über internationale Rechtsgeschäfte, auch wenn der Kunde seinen 
Sitz im Ausland hat. 

Stand: Juni 2018 
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FREISCHALTUNG DER FUNKTION 

VIN-ABFRAGE IN SILVERDAT 

Die Bestellung ist die vertragliche Grundlage für die Freischaltung (Akti-
vierung) des Bestellers zur Nutzung der Funktion „VIN-Abfrage“ in Sil-
verDAT und dem damit verbundenen Online-Zugriff auf die Fahrzeugda-
ten der Hersteller und Importeure, die das grundsätzliche Recht zur Nut-
zung der entsprechenden Daten über die DAT GmbH als Provider einge-
räumt haben bzw. zukünftig noch einräumen werden. 

Der Anwender hat die DAT unverzüglich schriftlich davon zu unterrich-
ten, falls sich bei ihm zu einem späteren Zeitpunkt eine Änderung zu 
seinem bei der Bestellung genannten Status ergibt. Aufgrund der Vorga-
ben der Hersteller oder Importeure kann eine Änderung im Anwender-
status zum sofortigen Entzug oder zur Erweiterung der Nutzungsrechte 
an den VIN-Daten führen. Verstößt der Anwender gegen die ihm aufer-
legte Informationspflicht gegenüber der DAT oder nutzt er vertragswid-
rig die VIN-Abfrage weiter, ist er zum Schadenersatz verpflichtet. 

Die DAT ist berechtigt, die einzelnen VIN-Abfragen des Anwenders zu 
dokumentieren. Die Dokumentation enthält das Datum, den in SilverDAT 
II / SilverDAT online hinterlegten Nutzernamen und die von ihm gewählte 
Fahrgestellnummer. Dies dient sowohl der Nachvollziehbarkeit der Be-
rechnung der vom Anwender zu bezahlenden Entgelte als auch der Kon-
trolle der zweckgebundenen, bestimmungsgemäßen Datennutzung. 

Der Anwender verpflichtet sich im Falle der Nutzung der Funktion VIN- 
Abfrage in SilverDAT, eine Vergütung von € 1,45 zzgl. MwSt. pro erfolg-
reicher Transaktion zu zahlen. Der Anwender ist an keine Mindestabnah-
memengen gebunden. Bereitstellungs- oder Wartungsgebühren werden 
von DAT nicht in Rechnung gestellt. Die DAT behält sich Preisanpassun-
gen vor. Preiserhöhungen müssen ihrer Höhe nach durch die Veränderung 
der preisbildenden Faktoren gerechtfertigt sein und dem Anwender mit 
einer Frist von mindestens drei Monaten vor Inkrafttreten angezeigt wer-
den. Die Abrechnung der vom Anwender im Laufe eines Monats getätig-
ten VIN-Abfragen erfolgt in der Regel rückwirkend zu Beginn des Folge-
monats. 

Geschäftsbedingungen zur Nutzung 

der VIN-Abfrage 

1. Leistungsumfang / technische Voraussetzungen

Die VIN-Abfrage ermöglicht eine vereinfachte Identifikation von Fahr-
zeugen inklusive deren Serien- und Sonderausstattungen auf Basis der 
Vehicle-Identification-Number (VIN) bzw. der Fahrgestellnummer. Aus-
gehend von der für den Anwender lizenzierten SilverDAT-Anwendung 
wird dabei pro Einzelfahrzeug und Fabrikat eine Abfrage der entspre-
chenden Datenbestände der teilnehmenden Hersteller vorgenommen. 
Die Ergebnisse werden mit den entsprechenden DAT- Fahrzeugcodes ver-
knüpft, an das anfragende System übermittelt und bilden so die Grund-
lage für weitere fahrzeugspezifische Verarbeitungen innerhalb der Sil-
verDAT-Anwendung. Die VIN-Daten repräsentieren in der Regel den Bau-
zustand eines Neufahrzeuges zum Zeitpunkt der Auslieferung ab Werk. 

Zur Nutzung der VIN-Abfrage muss eine geeignete Internet-Verbindung 
vorhanden sein. Für die Eignung und Verfügbarkeit der verwendeten In-
ternet-Verbindung ist der Anwender verantwortlich. Die zeitliche Ver-
fügbarkeit der Abfrage richtet sich nach den Betriebszeiten der jeweili-
gen Hersteller, hierauf hat DAT keinen Einfluss. Der Datentransfer un-
terliegt den bei DAT und den beteiligten Herstellern oder Importeuren 
jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen bezüglich der Informations-
verarbeitung und Datenübermittlung. 

2. Nutzungsrechte / Vertraulichkeit

Die Berechtigung des Anwenders zur Nutzung der VIN-Daten wird in Ver-
trägen zwischen der DAT und den teilnehmenden Herstellern oder Im-
porteuren geregelt. Die Vergabe der Rechte zur Nutzung der VIN- Ab-
frage liegt bei DAT und erfolgt aufgrund der Vorgaben der Hersteller 
oder Importeure. Die zur Nutzung überlassenen VIN-Daten verbleiben im 
Eigentum von DAT bzw. des betreffenden Herstellers oder Importeurs. 
Über die Verfügbarkeit der VIN-Daten einzelner Hersteller und Import-
eure sowie die berechtigten Anwendergruppen informiert DAT regelmä-
ßig auf ihrer Webseite www.dat.de. 

Die DAT GmbH räumt dem Anwender das nicht ausschließliche und auf 
die Laufzeit dieser Vereinbarung beschränkte Recht zur Nutzung der VIN- 
Abfrage ein. Die Verwendung der über die VIN-Abfrage abgerufenen Da-
ten ist ausschließlich zur Bestimmung des Bauzustandes eines einzelnen 
Fahrzeuges im Rahmen der Nutzung der SilverDAT-Module und Anwen-
dungen (Reparaturkostenkalkulation, Gebrauchtfahrzeugbewertung 
usw.) oder anderen damit direkt zusammenhängenden Geschäftsprozes-
sen zulässig. 

Die Ergebnisse der VIN-Abfrage dürfen im vorgenannten Sinne vom An-
wender an Dritte (z.B. Endverbraucher) weitergegeben werden. Eine 
darüber hinausgehende Nutzung ist dem Anwender nicht gestattet. 

Der Anwender ist verpflichtet, sämtliche im Rahmen dieser Vereinbarung 
von DAT bzw. den Herstellern oder Importeuren erhaltenen Daten wäh-
rend der Vertragsdauer bestimmungsgemäß und vertraulich zu behan-
deln. Die Nutzung der VIN-Abfrage durch Dritte ist unzulässig. Der An-
wender verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern und denjenigen Personen, 
die Zugriff auf die Daten der VIN-Abfrage haben, die gleichen Verpflich-
tungen, wie sie vorstehend eingegangen wurden, im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten aufzuerlegen. 

Nutzt der Anwender die VIN-Daten vertragswidrig oder verstößt er gegen 
seine Informationspflicht hinsichtlich seines genannten Anwenderstatus, 
so haftet er der DAT gegenüber für alle daraus entstehenden Schäden 
und Kosten. 

3. Daten von Vorlieferanten / Haftung der DAT GmbH

Die DAT bemüht sich, die inhaltliche Richtigkeit der Daten sicherzustel-
len. DAT übernimmt jedoch keine Gewähr, insbesondere nicht für die 
vollständige und richtige Dokumentation von nachträglich erfolgten Än-
derungen des Bauzustandes eines per VIN-Abfrage definierten Fahrzeu-
ges. DAT ist nicht haftbar bei Irrtümern, falschen oder unvollständigen 
Daten sowie Unterbrechungen, Verzögerungen oder sonstigen Störungen 
des Datentransfers und zwar unabhängig davon, worin diese ihre Ursache 
haben. 

4. Vertragsdauer / Kündigung

Diese Vereinbarung setzt voraus, dass der Anwender über mindestens 
eine SilverDAT II / SilverDAT online-Anwendung verfügt und tritt mit An-
nahme der Bestellung durch DAT in Kraft. Endet der Lizenzvertrag über 
die Nutzung von SilverDAT, endet gleichzeitig auch diese Vereinbarung. 
Das Recht zur Nutzung der VIN-Abfrage endet darüber hinaus, wenn der 
Anwender nicht mehr zum Kreis der von DAT freigegebenen Nutzer nach 
Maßgabe der Hersteller und Importeure gehört. Die Vereinbarung kann 
von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die schuldhafte, 
vertragswidrige Weitergabe der über die VIN-Abfrage erhaltenen Daten 
an Dritte oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Bestellers. Wird diese Vereinbarung gekündigt, steht die Funktion 
VIN-Abfrage ggf. auch in anderen DAT-Anwendungen nicht mehr zur Ver-
fügung. 

Der Anwender ist nicht berechtigt, Rechte und Pflichten, die sich aus 
dieser Vereinbarung ergeben, ganz oder teilweise auf Dritte zu übertra-
gen, Dritten abzutreten oder Dritten zur Ausübung zu überlassen. Münd-
liche Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen oder –ergän-
zungen bedürfen der Schriftform. 
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ZUGANGSDATEN FÜR DEN MYDAT-KUNDENBEREICH 

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Nutzung unserer Online-Anwendungen. Wenn Sie bereits über Zugangsberechtigun-

gen für den Kunden-Login auf unserer Homepage verfügen, stellen wir Ihnen neu lizenzierte Services automatisch über 

Ihr persönliches Nutzerprofil zur Verfügung. Sollten Sie bislang noch keine Online-Systeme der DAT nutzen, bitten wir 

Sie, in nachstehender Tabelle die in der/den von Ihnen lizenzierten Betriebsstätte(n) vorgesehenen Person(en) nament-

lich zu benennen und deren E-Mail-Adresse(n) anzugeben. 

Aus den uns übermittelten Daten generieren wir initiale Benutzernamen und Passwörter, welche wir per E-Mail (von 

einander getrennte Benachrichtigungen) an die von Ihnen benannten Personen übermitteln. Alle Benutzernamen und 

Passwörter sollten nach der Initialen Nutzung von den einzelnen Anwendern nach eigenem Ermessen geändert werden. 

DAT- 

Kundennummer 

Bezeichnung Ort Telefon (Durchwahl) 

Betriebsstätte 

Lizenznehmer 

Vorname Nachname E-Mail-Adresse

Ansprechpartner 

beim Lizenznehmer 

Administrator 1 

(Person, die im Betrieb 

zur Verwaltung der Nut-

zerdaten berechtigt ist) 

Administrator 2 

(optional) 

 ...................................................................   ..................................................................... 

Unterschriftsberechtigte Person(en) Ort / Datum / Unterschrift / Firmenstempel 
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SEPA-BASISLASTSCHRIFT (CORE) 

Zahlungsempfänger: 

Deutsche Automobil Treuhand GmbH 

(DAT GmbH) 

Hellmuth-Hirth-Straße 1 

73760 Ostfildern  

Tel.: +49 711 4503 -140

Fax: +49 711 4503 -133

E-Mail: sales-support@dat.de

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE55ZZZ00000832112  

Mandatsreferenz: 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 

DAT-Kundennummer:  .......................................... 

Firma:  ............................................................ 

Name:  ............................................................ 

Straße:  ........................................................... 

PLZ/Ort:  ......................................................... 

Bank (Name):  .................................................... 

IBAN:  .............................................................. 

BIC:  ............................................................... 

SEPA-Lastschriftmandat (gültig für alle bei der DAT GmbH bezogenen Produkte) 

Ich ermächtige / wir ermächtigen die Deutsche Automobil Treuhand GmbH Zahlungen von meinem / 

unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser 

Kreditinstitut an, die von der Deutschen Automobil Treuhand GmbH auf mein / unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 

Ich kann /wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut verein-

barten Bedingungen. 

Vor dem ersten Einzug werde ich / werden wir von der Deutschen Automobil Treuhand GmbH über die 

Mandatsreferenznummer in Kenntnis gesetzt. 

 ...................................................................   ..................................................................... 

Unterschriftsberechtigte Person(en) Ort / Datum / Unterschrift / Firmenstempel 

............................................................ 

...........................................................

............................................................ 

............................................... 

...........................................................

............................................... 
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